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PLANUNGSRECHTLICHE 
FESTSETZUNGEN 

1 Art der baulichen Nutzung ($ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB} 

1.1 Gewerbegebiete (5 8 BauNVO) 

Entgegen 5 8 Abs. 2 und 3 BauNVO sind nicht zulässig: 

- Anlagen für sportliche Zwecke 

- Vergnügungsstätten 

Entgegen 5 8 Abs. 3 BauNVO sind zulässig: 

= Wohnen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet sind. 

2 Maß der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Grund- und Geschoßflächenzahl (83 16, 17, 19, 20 BauNVO) 

Die Grund- und Geschoßflächenzahl sind im zeichnerischen Teil (Teil A) festgesetzt. 

- Gebiet GE 1.1 - Bebauung entlang des Dürrbachgrabens 

GRZ 0,8 
GFZ 1,2 

- Gebiet GE 1.2 - sonstige Bauflächen 

GRZ 0,8 
GFZ 1,6 

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn: 

- die zulässigen Obergrenzen nach 5 17 Abs. 1 BauNVO nicht überschritten werden 

- ausgleichende Maßnahmen zur Sicherstellung der Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse, Umwelt und Verkehr 

- öffentliche Belange nicht entgegenstehen 

22 Höhe baulicher Anlagen ( 18 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird mit || festgesetzt. Eine Traufhöhe von 9,00 m wird als 

Höchstgrenze festgeschrieben. 

Eine Überschreitung der festgeschriebenen Traufhöhe kann nur für Ausrüstungsteile 

zugelassen werden. 

Bezugspunkt der Höhenfestsetzung ist die Oberkante Straße der jeweiligen 

Grundstückszufahrt. 

3 Bauweise ($ 22 BauNVO) 

3.1 Im Gebiet GE 1.1 wird eine offene Bauweise festgesetzt. 

Ausnahmsweise ist der einseitige Wegfall des seitlichen Grenzabstandes zulässig, wenn 

- im Einvernehmen die Nachbarn eine gemeinsame Grenzbebauung vornehmen oder 

- eine einseitige Grenzbebauung mit nachbarschaftlicher Zustimmung erfolgt. 

Im Gebiet GE'1.2 ist eine offene und geschlossene Bauweise zulässig. 

Abweichend zum 3 22 Abs. 3 BauNVO werden Gebäudebei der geschlossenen Bauweise 

mit seitlichem Grenzabstand errichtet.   
4 Überbaubare Grundstücksflächen (5 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. 

(sh. Teil A) 

keine anderen Festsetzungen bezüglich Grenzbebauung getroffen werden (Pkt. 3.1). 

Entsprechend 5 24 Abs. 1 Nr. 1 BbgStrG ist das Bauen hochbaulicher Anlagen an der 

Landesstraße L 57 und an der Landstraße L 581 >20m vom Rand der befestigen 

Hauptfahrbahn festgesetzt. 

Angrenzende Grundstücke zum Dürrbachgraben haben eine Baugrenze zur 

Böschungsoberkante von 10 m einzuhalten. 

Der Gewässerrandstreifen (5 m) ist von Bebauung frei zu halten. 

5. Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen 

{8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

5.1 Innerhalb nicht bebaubarer Grundstücksflächen sind Nebenanlagen nach 5 14 BauNVO, 

ausgenommen Einrichtungen und Anlagen der Tierhaltung, zulässig. 

Gewerbes eritsprechen. Die Anordnung ist auch auf den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen, entepranhend Forderung des Waldgesetzes 5 26 Abs. 1, zulässig. 

5.3 Flächen für Stellplätze und Garagen sind ausschließlich innerhalb des Baugrundstücks 

nach den geltenden landesrechtlichen Vorschriften nachzuweisen und zu realisieren 

{5 43 BbgBO), wobei Stellplätze auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

möglich sind, 

liegen, sind von Nebenanlagen frei zu halten.   6 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung, 

Anschluss an Verkehrsflächen (3 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

6.1 Verkehrsflächen 

Das Plangebiet ist über die kommunale Verbindungsstraße A (Am Dürrbachgraben) 

zwischen der Landstraße L 57 und der Landstraße L 581 mit der Trassierung durch das 

Gewerbegebiet zu erschließen. 

Die innere Erschließung erfolgt neben den direkten Anbindungen der Grundstücke an die 

Verbindungsstraße über Anliegerstraßen, Straße B (Am Dreistein) als Ringstraße und 

Straße C (Am Fuchsberg)} als Wendeschleife. 

Anlagen des Fuß- und Radverkehrs sind beidseitig der Verbindungsstraße und einseitig 

an den Anliegerstraßen anzulegen. 

Nicht befestigte Flächen des öffentlichen Verkehrsraumes sind zu begrünen 

(Straßenbegleitgrün). Die straßenbegleitende Baumpflanzung ist zu erhalten. 

6.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

- Verbindungsstraße (Dürrbachstraße) 
Fahrbahn 6,50 m 

Straßenbegleitgrün (beidseitig) 2,50 m 

Fuß- und Radweg (beidseitig) 2,50 m 

- Anliegerstraßen (Am Dreistein und Am Fuchsberg) 

Fahrbahn 5,50 m 

Straßenbegleitgrün (beidseitig) 2,50 m 

Fuß- und Radweg (einseitig) 2,50 m 

Wendeanlage 

6.3 Anschluss der Grundstücke an Verkehrsflächen 

Sofern keine Einschränkung festgelegt, sind folgende Einfahrtsbereich zugelassen: 

- Grundstücke bis 25 m Straßenanliegerbreite 

eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt mit max. 10 m Breite 

7 Versorgungsflächen (& 9 Abs. 1 Nr. 12-14 BauGB) 
s 

7.1 Zur Entsorgung des Abwassers des Baugebietes dienende Pumpstationen, Anlagen der 

Löschwasserversorgung (Brunnen) und Anlagen der Energieversorgung werden auf 

gesonderten Versorgungsflächen zugelassen. 

7.2 Separate notwendige Ver- bzw. Entsorgungsanlagen sind jeweils auf dem Grundstück 

innerhalb der Baugrenze zulässig. 

7.3 Die Versorgungstrassen sind innerhalb der Medienkorridore in den Bereichen der 

öffentlichen Verkehrsanlagen vorzusehen. 

Die Schutzabstände sind nach den entsprechenden Normen einzuhalten. 

7.4 Die Abfallentsorgung erfolgt dezentral auf den jeweiligen Grundstücken   

Ein Mindestabstand von 3 m zu Grundstücksgrenzen ist nach 5 6 BbgBO zu halten, sofern 

5.2 Lagerplätze sind nur zulässig, wenn sie dem Nutzungszweck des jeweiligen angesiedelten 

5.4 Flächen südlich des Dürrbachgrabens, die außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

8 Grünflächen, Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft {5 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB) 

Die allgemeinen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege sind zu berücksichtigen. 

8.1 Grünordnerische Festsetzungen (vgl. dazu Liste der Gehölzarten Pkt.7 der Begründung) 

* Die festgesetzten straßenbegleitenden Grünzonen im öffentlichen Verkehrsraum sind mit 

Sträuchern und einheimischen Laubbäumen zu bepflanzen. 

Innerhalb der Grundstücke: 

Die vorgesehene Nutzung der Freiflächen und der Bepflanzung ist vom Bauherrn in einem 

Gestaltungsplan auf der Grundlage des Bebauungsplanes darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen. 

- Oberirdische Stellflächen sind einzugrünen. Es ist ein Baum pro 5 Stellplätze zu pflanzen 

und dauerhaft zu erhalten. Parkplätze ab 50 Stellplätze sind mit einem 3 m breiten 

Pflanzstreifen einzugrünen und dauerhaft zu erhalten. 

- Fassadenbegrünung ist an Wandflächen, wie Einfriedungen vorzunehmen, die auf einer 

Länge von 5 m keine Fenster-, Tür- oder Toröffnungen aufweisen. 

- Im Zuge der Parzellierung der Gewerbeflächen sind je 500 m? Grundstücksfläche ein 

Starkbaum oder die entsprechende Zahl kleinerer Gehölze (siehe Textteil Pkt. 4.4) zu 

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Zusätzlich sind Gruppen anderer Gehölzarten zu 

pflanzen. 

- Die Streifen zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baukörper sollten begrünt werden. 

Die Streifen sind mit geeigneten Arten (siehe Pflanzliste im Grünordnungsplan Pkt 7.0) zu 

bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Die Durchführung der grünordnerischen Maßnahmen ist durch die Stadt in regelmäßigen 

Abständen zu kontrollieren. Nachbesserungen entsprechend der Festsetzungen sind 

umgehend durchzuführen. 

8.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landwirtschaft 

* Vermeidung von Eingriffen gemäß 5 8 BNatSchG 

- Die im Plan eingetragenen Gehölze sind zu erhalten und vor Beginn der Bauarbeiten 

entsprechend DIN 18920 zu schützen. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. 

- Straßenverkehrsflächen sind zu versiegeln 

- Fuß- und Radwege erhalten eine Pflasterdecke. Die Randstreifen sind nicht zu befestigen. 

- Der Oberboden ist zu Beginn der Bauarbeiten entsprechend DIN 18915 Blatt 5 

abzuschieben. 

e Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz von Eingriffen 

- Das anfallende Regenwasser der Dachflächen ist in Mulden zu versickern. 

- Der Dürrbachgraben ist in der beschriebenen Weise zu renaturieren und mit Erlen (Alnus 

glutinosa) zu bepflanzen. 

9 Flächen für den Wald (8 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB} 

Der vorhandene Wald als Angrenzung an das Plangebiet ist als Schutzwald zu erhalten. Ein 

Mindestabstand von 30 m zum Waldrand ist bei Errichten und Betreiben einer Feuerstelle 

von den Nutzungsberechtigten der Grundstücke einzuhalten. 

(5 23 Abs. 1 Nr. 3 LWaldG). 

10 Schutz vor Luftverunreinigungen und schädlichen Umwelteinrichtungen 

(5 9 Abs. 1 Nr. 23, 24 BauGB) 

Für die Wärmeversorgung sind nur umweltfreundliche, rationelle Brennstoffe zulässig. 

Die Abgaswerte sind nach Immissionsschutzgesetz einzuhalten. 

Allgemein unzulässig ist die Errichtung genehmigungsbedürftiger Anlagen nach 

$ 4 BlmSchG. 

Nichtgenehmigungspflichtige Anlagen sind entsprechend 55 22 und 23 des BImSchG so zu 

betreiben, dass schädliche Umweltauswirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben. 

Es sind in dem Gebiet GE 1.1 / Bereich entlang der Landstraße L 57 gewerbliche Anlagen 

der Abstandsklasse VII (100 m) 

GE 1.2/ Bereich entlang der Landstraße L 57 gewerbliche Anlagen 

der Abstandsklassen VI und VI (200 - 100 m) 

GE 1.2 gewerbliche Anlagen der Abstandsklassen V bis VII 

(300 - 100. m) 

des Abstandserlasses von Nordrhein-Westfahlen (MBl. NW. 32 vom 08.05.1990), ausgehend 

vom 5 1 Abs. 4 BauNVO, allgemein zulässig. 

Die Zulässigkeit von darüber hinaus gehenden Nutzungsarten bedarf einer Einzelfallprüfung. 

ALLGEMEINE HINWEISE 
Die Bauausführenden sind über die Fundstellenmeldung von Bodendenkmalen zu belehren. 

Baumaßnahmen im Abstand von 100 m zur nächstgelegenen Gleisachse der DB sind gesondert 

bei der Deutschen Bahn AG, DB Immobilen einzuholen. 

BAUORDNUNGSRECHT- 

LICHE FESTSETZUNGEN 
Auf Grundlage des 5 9 Abs. 4 BauGB und des 5 81 Abs. 1 BbgBO sind folgende 

bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes festgeschrieben: 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

1.1 Fassaden (i.V.m. 5 8 BbgBO) 

Gebäudefassaden über 12,00 m Länge sind architektonisch durch Öffnungen oder durch 

Materialwechsel zu gliedern und einer Fassadenbegrünung zu unterziehen. Spiegelnde und 

reflektierende Fassaden- und Dachbekleidungen sind nicht zulässig. Die Farbgebung soll der 

Umgebung angepasst werden, so dass das Straßen und Landschaftsbild nicht verunstaltet 

wird. 

1.2 Werbeanlagen (i.V.m. 5 9 BbgBO) 

Das Anbringen von Werbeanlagen ist nur zulässig an: 

- Der Stätte der Leistung innerhalb des Grundstücks 

2 Einfriedungen (i.V.m. 5 81 BbgBO) 

Als Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind nur Zäune, Hecken oder gestaltete 

Mauern bis 2,00 m Höhe zulässig 

Nachbarliche Einfriedungen sind als begrünte Holzzäune, Palisaden oder Maschendratzäune 

zulässig. 

3 Grundstücksfreiflächen (i.V.m. 5 7 BbgBO) 

Grundstücksinterne Anschlüsse sind gepflastert auszuführen. 

ZEICHENERKLÄRUNG 
FESTSETZUNGEN / HINWEISE 

Art der baulichen Nutzung { 5 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gewerbegebiete (Planungsgebiet) 

Maß der baulichen Nutzung ( 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Baugebiet (GE) | Zahl der Vollgeschosse Ill 

Grundflächenzahl (0,8) | Geschossflächenzahl (1,2 / 1,6) 

Traufhöhe (9,00 m) | Bauweise (o,g) 

  

  

  

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen (3 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB} 

  

g Geschlossene Bauweise | 

o Offene Bauweise 

=————  Baugrenze 

www Errichtung von Hochbauten jeder Art untersagt 

(Brandenburgisches Straßengesetz, 20 m neben Landstraße) 

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge 

($ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB) 

Bahnanlagen 

Fuß- und Radwege 

Straßenverkehrsfläche 

IO
N 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Flächen für Versorgungsanlagen (5 9 Abs. 1 Nr. 12 - 14 BauGB) 

Medienkorridor 

Baugrundstück für Versorgungsanlagen 

Elektrizität ; 

Abwasser 

Löschwasser 

Hauptversorgungsleitungen (5 5 Abs. 2 Nr. 4 und ‚Abs. 4, & 9 Abs. 1 Nr. 13 und 

Abs. 6 BauGB) 

-$—9— unterirdische Leitung 

Grünflächen (8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Straßenbegleitgrün 

Grünfläche 

  

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (8 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) 

Flächen für die Landwirtschaft 

ne Flächen für Wald 

Laubbaum 

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 

und die Regelung des Wasserabflusses (& 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) 

s \ a 
Gewässer 

Sonstige Planzeichen 

  vorhandene Flurstücksgrenze 

549 Flurstücksnummer 

— Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

© Landschaftsschutzgebiet 7 

la 
Fläche für Tierunterstand 

el 

Nachrichtliche Übernahmen: 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes "Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide zwischen 

Senftenberg und Ortrand". 

    

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Der Bebauungsplan "Große Wiesen", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

Text (Teil B), einschließlich Grünordnungsplan wurde am 29.09.1993 als Satzung 

beschlossen und die Begründung dazu gebilligt (Genehmigung durch die höhere 

Verwaltungsbehörde am 07.12.1993; Bi aniyppghung im Mitteilungsblatt des Amtes 

Ruhland am 08.01.1994). x i 
m I FAN, 

Dieser Plan entspricht bis auf die unten geagenien Änderungen dem Ursprungsplan. 
{ ee 
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Ruhland ‚den 14.10.1%, „Siege I er ee 

  
2. Die Stadtverordnetenversammlung hat an 01.06.2015 den Entwurf der 

Bebauungsplanänderung mit Begründung. beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Die 

Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt für das Amt Ruhland, Aus: 02/15 vom 

03.07.2015. et N 

    

  

   
   

  
15.07.2015 bis einschließlich 18.08.2015 nach 5 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 

öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der 

Auslegungsfrist von jedermann schriftlich-eder zur Niederschrift vorgebracht werden können 

im Amtsblatt für das Amt Ruhland, Ausgabe: d2/ sü 
bekanntgemacht worden. F 1 4    
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mitgeteilt. 
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ie {füng {Teil A} und dem Text (Teil B) 

Anregungen sowie die Stellungnahmen-der Träger öffentlicher Bel 

abgewogen. Das Abwägungsergebnis'wurde Jen Betroffenen 
$ 1 = 

Ruhlond, den 5,1016 
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5. Der Bebauungsplan, bestehend dus dEFRIaN 
einschließlich Grünordnungsplan.w it i vonder Stadt- 
verordnetenversammlung als Satz! ng Bes emihnen und die en dazu gebilligt. 
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Runkınd, den 194 16 

Auglertigung 2094 
6. Die Planunterlage entspricht Ser REST erschatskatater und weist städtebaulich 

bedeutsamen Anlagen wie Straßen, Ras de Plätze vollständig nach. 

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen geometrisch einwandfrei. 

Die Übertragbarkeit der neu zu ‚bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwa 
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RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 

23.09.2004 (BGBi.| S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 

(BGBI. | S. 1748) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 

{BGBi. | S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. IS. 

1548) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 

Planzeichen verordnung 1990 (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. | S. 48), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetztes vom 22.07.2011 (BGBl. |S. 1509) 2 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 

September 2008, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 29.11.2010 

{GVBi. 1/10, Nr. 39) 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) (GVBl. | S. 235) 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg vom 27. Mai 2015 (GVBl. 

Il - 2015, Nr. 24), in Kraft getreten mit Wirkung vom 15. Mai 2009 

Ausnahmen 

Ausnahmsweise kann auf der im Grünordnungsplan als Sukzessionsfläche bzw. für 

Ersatzpflanzungen und Renaturierungsmaßnahmen ausgewiesenen Fläche, die sich teilweise 

aus den Flurstücken 526 und 657 ergibt (siehe Detailplan) eine Schutzhütte für Tiere errichtet 

werden.   
Die GRZ von 0,1 und die GFZ von 0,1 sollen nicht überschritten werden. Die maximal 

zulässige Höhe für die Errichtung der Schutzhütte beträgt 3,00. m. 
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